
 
 

Kundeninformationsblatt von 
mailo AG 

 
Sehr geehrte Versicherungsnehmerin,  
sehr geehrter Versicherungsnehmer,  
 
mit diesem Kundeninformationsblatt erhalten 
Sie allgemeine Informationen über die 
Württembergische Versicherung AG und Ihren 
Versicherungsvertrag. 
 
Bitte lesen Sie sich diese Informationen 
sorgfältig durch. Sie sind Bestandteil des 
Versicherungsvertrages. 
 
1. Identität und ladungsfähige Anschrift 

des Versicherers sowie 
vertretungsberechtigte Personen 

Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der 
 

Württembergische Versicherung AG 
W&W-Platz 1 

70806 Kornwestheim 
Amtsgericht Stuttgart, HRB 14327 

 
Vertreten durch die Vorstände: 
Zeliha Hanning (Vorsitzende) 
Dr. Per-Johan Horgby, Alexander Mayer, Jens 
Wieland, Jürgen Wörner 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit des 

Versicherers 

Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
besteht im Abschluss und in der Verwaltung 
sowie Durchführung von 
Versicherungsverträgen.  
 
3. Ansprechpartner bei Rückfragen 

Bei Allgemeine Fragen zu Ihrem Vertrag oder 
benötigten Auskünften verwenden Sie bitte 
folgende Kontaktdaten: 
 

info@mailo.de 
Hotline: 0221 429 1400 

 
Bei Schadensmeldungen oder Rückfragen zu 
bestehenden Schäden verwenden Sie bitte 
folgende Kontaktdaten: 
 

schaden@mailo.de 
Hotline: 0221 429 14 33 

 
4. Welche Versicherungsbedingungen 

finden Anwendung und welches sind die 
wesentlichen Merkmale der 
Versicherungsleistungen? 

Dem Versicherungsvertrag liegen die bei 
Vertragsabschluss gültigen Versicherungs-
bedingungen zugrunde.  

Wesentliche Merkmale der vereinbarten 
Versicherungsleistungen, wie Angaben über 
Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer 
Leistungen, können Sie den 
Versicherungsbedingungen entnehmen.  
 
5. Gesamtbeitrag der Versicherung 

Der Beitrag hängt von der gewählten 
Versicherungssumme und Selbstbeteiligung 
ab. Den Gesamtbeitrag können Sie dem 
Versicherungsschein entnehmen.  
 
6. Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt durch den Antrag des 
Antragstellers auf Versicherungsschutz und die 
Annahme durch den Versicherer zustande. 
 
Diese Antragsannahme wird vom Versicherer 
durch die Ausstellung eines 
Versicherungsscheins oder einer 
Annahmeerklärung bestätigt. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zum 
vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag 
rechtzeitig gezahlt wird. 
 
7. Sprache der Vertragsbedingungen und 

der Vertragsinformationen / Sprache der 
Kommunikation von Versicherer und 
Versicherungsnehmer während der 
Vertragslaufzeit 

Die Versicherungsbedingungen und die vorab 
ausgehändigten Informationen werden in 
deutscher Sprache verfasst. Der Versicherer 
verpflichtet sich, die Kommunikation während 
der Laufzeit des Vertrages in deutscher 
Sprache zu führen. 
 
8. Geltendmachung von gerichtlichen 

Ansprüchen 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen die Württembergische Versicherung AG 
sind folgende Gerichte zuständig: 

 

• das Gericht am Sitz des 
Unternehmens, das für Ihren 
Vertrag zuständig ist. 

• das Gericht Ihres Wohnorts oder, 
wenn Sie keinen festen Wohnsitz 
haben, am Ort Ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts. 
 

9. Möglichkeiten des Zugangs zu einem 
außergerichtlichen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren 

Sofern Anlass zur Beschwerde besteht, 
wenden Sie sich gerne zunächst an folge Mail-
Adresse, um die Probleme zu beheben und 
aus möglichen Fehlern zu lernen: 



 
 

 
info@mailo.de 

 
Sofern widererwartend keine Einigung 
getroffen werden kann, kann zu einer 
außergerichtlichen Einigung bei Beschwerden 
oder Meinungsverschiedenheiten eine 
Schlichtungsstelle eingeschaltet werden.  
 
Der Schlichtungssuchende kann sich wenden 
an den Versicherungsombudsmann e. V., 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin. Die 
Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den 
Rechtsweg zu beschreiten, bleibt davon  
unberührt. 
 
10. Beschwerde bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde  

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers 
kann auch direkt gerichtet werden an die 
 

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

 
11. Kündigung/Beendigung des Vertrages 

Beträgt die vereinbarte Laufzeit mindestens 1 
Jahr, verlängert der Vertrag sich 
stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht  
3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf der 
anderen Partei eine Kündigung zugegangen 
ist. Bei Verträgen mit mehr als 3 Jahren 
Vertragslaufzeit, besteht bereits zum Ablauf 
des dritten Versicherungsjahres die 
Kündigungsmöglichkeit. 
 
Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr 
oder liegt ein Vertrag mit Einmalbeitrag vor, 
endet der Vertrag, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. 
 
Weitere Kündigungsmöglichkeiten (z. B. im 
Versicherungsfall) ergeben sich aus den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
 
Sämtliche Kündigungen müssen in Textform 
erfolgen. 
 
Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der 
Aufnahme von Beziehungen zum 
Versicherungsnehmer vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages zugrunde gelegt 
wird. 

Es wird das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland zugrunde  
gelegt. 
 
12. Anwendbares Recht/zuständiges Gericht 

Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Das zuständige Gericht für den Vertrag ist 
dasjenige Gericht, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat  
(§ 215 VVG). 
 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine 
betriebliche Versicherung handelt, kann der 
Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch 
bei dem für den Sitz oder die Niederlassung 
des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen. 

 
13. Information weiterer zum Vertrag 

genannter Personen 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die 
mit dem Abschluss des Vertrages oder auch 
später eingeschlossenen mitversicherten  
Personen über deren Mitversicherung zu 
informieren. Bitte informieren Sie diese und 
andere Personen, die im Vertrag genannt,  
aber nicht mitversichert sind, darüber, dass der 
Versicherer deren Daten erheben und 
verwenden wird, unter Berücksichtigung der 
Einwilligungsklausel nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz und der 
Datenschutzhinweise zum Antrag. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Widerrufsbelehrung 

 
Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere 
Hinweise 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, 
nachdem Ihnen 

• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbestimmungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis 
geltenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, diese wiederum 
einschließlich der Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung, 
• das Informationsblatt zu 

Versicherungsprodukten 
• und die weiteren in Abschnitt 2 

aufgeführten Informationen jeweils in 
Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 

mailo AG 
Riehler Str. 1,  
50668 Köln 

E-Mail: info@mailo.de 
 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der 
Versicherungsschutz und der Versicherer hat 
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des  
Widerrufs entfallenen Teil der Prämien zu 
erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor dem Ende der  
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall  
einbehalten; dieser Anteil berechnet sich wie 
folgt: 
 
Anzahl der Tage, an denen 
Versicherungsschutz bestanden hat, 
multipliziert mit: 
 
- 1/360 der Jahresprämie 
- 1/180 der Halbjahresprämie 
- 1/90 der Vierteljahresprämie 
- 1/30 der Monatsprämie 
 
Die jeweilige Versicherungsprämie finden Sie in 
Ihrem aktuellen Versicherungsschein. 
Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs, zu erstatten.  

 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene  
Leistungen zurückzugewähren und gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen 
als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn 
erforderlichen weiteren Informationen 
 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 
genannten weiteren Informationen werden die 
Informationspflichten im Folgenden im 
Einzelnen aufgeführt: 
 
Informationspflichten bei allen 
Versicherungszweigen 
 
Der Versicherer hat Ihnen folgende 
Informationen zur Verfügung zu  
stellen: 
 

1. die Identität des Versicherers und der 
etwaigen Niederlassung,  
über die der Vertrag abgeschlossen 
werden soll; anzugeben ist auch das 
Handelsregister, bei dem der 
Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des 
Versicherers und jede andere  
Anschrift, die für die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, 
bei juristischen Personen,  
Personenvereinigungen oder -gruppen 
auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen  
einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des 
Versicherers; 

4. die wesentlichen Merkmale der 
Versicherungsleistung, insbesondere 
Angaben über Art, Umfang und 
Fälligkeit der Leistung  
des Versicherers;  

5. den Gesamtpreis der Versicherung 
einschließlich aller Steuern  

mailto:info@mailo.de


 
 

und sonstigen Preisbestandteile, 
wobei die Prämien einzeln 
auszuweisen sind, wenn das 
Versicherungsverhältnis mehrere  
selbstständige Versicherungsverträge 
umfassen soll, oder, wenn ein genauer 
Preis nicht angegeben werden kann, 
Angaben zu den Grundlagen seiner 
Berechnung, die Ihnen eine 
Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung 
und der Erfüllung, insbesondere zur 
Zahlweise der Prämien; 

7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der 
zur Verfügung gestellten 
Informationen, beispielsweise die 
Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebote, insbesondere hinsichtlich 
des Preises; 

8. Angaben darüber, wie der Vertrag 
zustande kommt, insbesondere über 
den Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes sowie die 
Dauer der Frist, während der der  
Antragsteller an den Antrag gebunden 
sein soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen 
eines Widerrufsrechts sowie  
die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere  
Namen und Anschrift derjenigen 
Personen, gegenüber denen  
der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den 
Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs 
gegebenenfalls zu zahlen haben; 
soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen  
einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen  
erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und  
deutlich gestalteten Form; 

10. a) Angaben zur Laufzeit des 
Vertrages;  
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des 
Vertrages; 

11. Angaben zur Beendigung des 
Vertrages, insbesondere zu 
den vertraglichen 
Kündigungsbedingungen; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich  
der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, deren Recht der Versicherer 

der Aufnahme von Beziehungen zu 
Ihnen vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages zugrunde legt;  

13. das auf den Vertrag anwendbare 
Recht, eine Vertragsklausel über 
das auf den Vertrag anwendbare 
Recht oder über das zuständige 
Gericht 

14. die Sprachen, in denen die 
Vertragsbedingungen und die in  
diesem Abschnitt genannten 
Vorabinformationen mitgeteilt werden, 
sowie die Sprachen, in denen sich der 
Versicherer verpflichtet, mit Ihrer 
Zustimmung die Kommunikation 
während der Laufzeit dieses Vertrages 
zu führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu 
einem außergerichtlichen  
Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren und 
gegebenenfalls die Voraussetzungen 
für diesen Zugang; dabei ist 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg 
zu beschreiten, hiervon unberührt 
bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde sowie die 
Möglichkeit einer Beschwerde bei 
dieser Aufsichtsbehörde. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
Gesonderte Mitteilung nach § 28 ABS. 4 
VVG über die Folgen bei Verletzungen von 
Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall  
 
Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten 

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen 
vertraglichen Vereinbarungen kann der 
Versicherer von Ihnen nach Eintritt des 
Versicherungsfalls verlangen, dass Sie ihm 
jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalls oder des Umfangs seiner 
Leistungspflicht erforderlich ist 
(Auskunftsobliegenheiten), und ihm die 
sachgerechte Prüfung seiner Leistungspflicht 
insoweit ermöglichen, als Sie ihm alle 
Angaben machen, die zur Aufklärung des 
Tatbestands dienlich sind 
(Aufklärungsobliegenheiten). Der Versicherer 
kann ebenfalls verlangen, dass Sie ihm Belege 
zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen 
zugemutet werden kann. 
 
Leistungsfreiheit 



 
 

Machen Sie entgegen den vertraglichen 
Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht 
wahrheitsgemäße Angaben oder 
stellen Sie vorsätzlich die verlangten Belege 
nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren 
Anspruch auf die Versicherungsleistung. 
Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese 
Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch 
zwar nicht vollständig, aber der Versicherer 
kann seine Leistung im Verhältnis der Schwere 
Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung 
erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig 
verletzt haben. 
 
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur 
Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung 
von Belegen bleibt der Versicherer jedoch 
insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie 
nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang 
seiner Leistungspflicht ursächlich war. 
 
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, 
zur Aufklärung oder zur Beschaffung von 
Belegen arglistig, wird der Versicherer in 
jedem Fall von seiner Verpflichtung zur 
Leistung frei. 
 
Hinweis 

Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung 
nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist 
auch dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und 
zur Beschaffung von Belegen verpflichtet. 
 
Gesonderte Mitteilung über die Folgen 
einer Verletzung der gesetzlichen 
Anzeigepflicht nach § 19 ABS. 5 VVG 
 
Damit eine Prüfung Ihres 
Versicherungsantrags ordnungsgemäß 
erfolgen kann, ist es notwendig, dass Sie die 
Antragsfragen gemäß § 19 VVG 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, 
denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem 
Versicherungsvermittler machen möchten, sind 
unverzüglich und unmittelbar gegenüber der 
mailo AG in Textform nachzuholen. Bitte 
beachten Sie dabei, dass Sie Ihren 
Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie 
unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu 
den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht 
können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen. 
 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine 
Vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt 
wird? 
 
Rücktritt und Wegfall des 
Versicherungsschutzes 
 
Verletzen Sie die vorvertragliche 
Anzeigepflicht, kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepflicht hat der Versicherer kein 
Rücktrittsrecht, wenn dieser den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein 
Versicherungsschutz. Erklärt der Versicherer 
den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalles, bleibt dieser dennoch zur 
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, 
dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand  
 

- weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles 

- noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht ursächlich 
war. 

 
Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt 
jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht dem Versicherer der 
Teil des Beitrages zu, welcher bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
Kündigung 
 
Der Versicherer kann nicht vom Vertrag 
zurücktreten, wenn Sie die vorvertragliche 
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt haben. In diesem Fall kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Vertragsänderung 
 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder 
kündigen, weil dieser den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers Vertragsbestandteil. 
 



 
 

Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig 
verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst 
ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der 
Beitrag um mehr als zehn Prozent oder 
schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses 
Recht wird der Versicherer Sie in seiner 
Mitteilung hinweisen. 
 
Ausübung der Rechte des Versicherers 
 
Der Versicherer kann seine Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem dieser von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die 
dass vom Versicherer geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangt. Bei der Ausübung 
seiner Rechte habt dieser die Umstände 
anzugeben, auf die der Versicherer seine 
Erklärung stützt. Zur Begründung kann dieser 
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn 
für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen 
ist. 
 
Der Versicherer kann sich auf die Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn dieser 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
Seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
und zur Vertragsänderung erlöschen mit 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
haben. 
 
Stellvertretung durch andere Person 
 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages 
durch eine andere Person vertreten, so sind 
bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, 
der Kündigung, der Vertragsänderung und der 
Ausschlussfrist für die Ausübung der 
Versicherer Rechte die Kenntnis und Arglist 
Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene 
Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie 
können sich darauf, dass die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 

worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
 


